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179. Kundmachung: Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens zur Befreiung der von
diplomatischen oder konsularischen Vertretern errichteten Urkunden von der
Beglaubigung

180. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher
Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt

181. Kundmachung: Geltungsbereich des Protokolls zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttät-
iger Handlungen auf Flughäfen, die der internationalen Zivilluftfahrt dienen,
in Ergänzung des am 23. September 1971 in Montreal beschlossenen Über-
einkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die
Sicherheit der Zivilluftfahrt

182. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über Vergleichs- und Schiedsverfahren
innerhalb der KSZE

183. Kundmachung: Geltungsbereich der Multilateralen Vereinbarung M76 nach Rn. 10 602 des
ADR über die Beförderung von Ethylalkohol in Tankfahrzeugen

184. Kundmachung: Geltungsbereich der Multilateralen Vereinbarung M77 nach Rn. 10 602 des
ADR über die Beförderung von Ethylalkohol in Tankcontainern

185. Kundmachung: Geltungsbereich der Multilateralen Vereinbarung M69 nach Rn. 2010 des
ADR über die Beförderung von Nitrocellulose der Rn. 2401 Ziff. 24b) in
Großpackmitteln (IBC)

179. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Europäischen
Übereinkommens zur Befreiung der von diplomatischen oder konsularischen Vertretern
errichteten Urkunden von der Beglaubigung

Nach Mitteilung des Generalsekretärs des Europarats hat die Tschechische Republik am 24. Juni
1998 ihre Ratifikationsurkunde zum Europäischen Übereinkommen zur Befreiung der von diplomatischen
oder konsularischen Vertretern errichteten Urkunden von der Beglaubigung (BGBl. Nr. 274/1973, letzte
Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 630/1996) hinterlegt.

Klima

180. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivil-
luftfahrt

Nach Mitteilungen der Regierungen der Russischen Föderation, des Vereinigten Königreiches und
der Vereinigten Staaten haben folgende weitere Staaten ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum
Übereinkommen zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt
(BGBl. Nr. 248/1974, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 451/1996) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde:

Georgien 20. April 1994
Kambodscha   8. November 1996
Litauen   4. Dezember 1996
Moldova 21. Mai 1997
Palau   3. August 1995
Tadschikistan 29. Februar 1996

Ferner hat die Slowakei am 6. März 1995 erklärt, sich mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 1993 weiterhin an
das Übereinkommen gebunden zu erachten.
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Einer weiteren Mitteilung zufolge findet auf Grund von Erklärungen des Vereinigten Königreichs
und der Volksrepublik China das Übereinkommen auf die Sonderverwaltungsregion Hongkong weiterhin
Anwendung.

Die Regierung der Volksrepublik China hat erklärt, daß der anläßlich der Hinterlegung ihrer
Beitrittsurkunde *) erklärte Vorbehalt zu Art. 14 Abs. 1 auch auf die Sonderverwaltungsregion Hongkong
Anwendung findet.

*) Kundgemacht in BGBl. Nr. 321/1983

Klima

181. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Protokolls
zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der
internationalen Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung des am 23. September 1971 in
Montreal beschlossenen Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen
gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt

Nach Mitteilungen der Regierungen der Russischen Föderation, des Vereinigten Königreichs und der
Vereinigten Staaten haben folgende weitere Staaten ihre Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunden zum
Protokoll zur Bekämpfung widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die der
internationalen Zivilluftfahrt dienen, in Ergänzung des am 23. September 1971 in Montreal beschlossenen
Übereinkommens zur Bekämpfung widerrechtlicher Handlungen gegen die Sicherheit der Zivilluftfahrt
(BGBl. Nr. 63/1990, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. Nr. 453/1996) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Ratifikations- bzw. Beitrittsurkunde:

Bahrain 12. Februar 1996
Belize 10. Juni 1998
Brasilien   9. Mai 1997
El Salvador   8. April 1998
Ghana 15. Juli 1997
Japan 24. April 1998
Kambodscha   8. November 1996
Libanon 27. Mai 1996
Libysch-Arabische-
  Dschamahirija 26. Juli 1996
Litauen   4. Dezember 1996
Madagaskar 30. März 1998
Moldova 20. Juni 1997
Panama 10. April 1996
Singapur 22. November 1996
Sri Lanka 11. Februar 1997
Tadschikistan 29. Februar 1996
Thailand 14. Mai 1996

Einer weiteren Mitteilung zufolge findet auf Grund von Erklärungen des Vereinigten Königreichs und der
Volksrepublik China das Protokoll auf die Sonderverwaltungsregion Hongkong weiterhin Anwendung.

Das Vereinigte Königreich hat mit Wirksamkeit vom 14. Februar 1997 den Geltungsbereich des
Protokolls auf die Insel Man ausgedehnt.

Klima
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182. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über Vergleichs- und Schiedsverfahren innerhalb der KSZE

Nach Mitteilungen der Regierung Schwedens haben folgende weitere Staaten ihre Ratifikations-
bzw. Beitrittsurkunden zum Übereinkommen über Vergleichs- und Schiedsverfahren innerhalb der KSZE
(BGBl. Nr. 127/1996) hinterlegt:

Staaten: Datum der Hinterlegung der
Ratifikations- bzw Beitrittsurkunde:

Albanien 10. Juni 1996
Litauen 19. Dezember 1997
Rumänien 22. Mai 1996
Ukraine 12. Dezember 1995
Usbekistan 24. Jänner 1996

Anläßlich der Hinterlegung ihrer Ratifikationsurkunde haben nachstehende Staaten einen Vorbehalt
gemäß Art. 19 Abs. 4 erklärt:

Litauen:

Behält sich die Vergleichs- und gerichtlichen Verfahren vor, die in den von ihm abgeschlossenen und
abzuschließenden zweiseitigen und multilateralen Verträgen vorgesehen sind, soweit diese Verfahren
einseitig eingeleitet werden können. Litauen behält sich des weiteren das Recht vor, eine besondere
Streitigkeit oder eine Reihe von besonderen Streitigkeiten einem ad hoc vereinbarten oder zu
vereinbarenden Verfahren der Streitbeilegung zu unterwerfen.

Rumänien:

Behält sich das Recht vor, Streitigkeiten einem Verfahren der Streitbeilegung zu unterwerfen, das in
von Rumänien abgeschlossenen oder abzuschließenden zweiseitigen und multilateralen Verträgen
vorgesehen ist.

Klima

183. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Multi-
lateralen Vereinbarung M76 nach Rn. 10 602 des ADR über die Beförderung von
Ethylalkohol in Tankfahrzeugen

Die Multilaterale Vereinbarung M76 nach Rn. 10 602 des ADR über die Beförderung von
Ethylalkohol (BGBl. III Nr. 143/1998) wurde von der Slowakei am 30. September 1998 unterzeichnet.

Klima

184. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Multi-
lateralen Vereinbarung M77 nach Rn. 10 602 des ADR über die Beförderung von
Ethylalkohol in Tankcontainern

Die Multilaterale Vereinbarung M77 nach Rn. 10 602 des ADR über die Beförderung von
Ethylalkohol in Tankcontainern (BGBl. III Nr. 144/1998) wurde von der Slowakei am 30. September
1998 unterzeichnet.

Klima

185. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich der Multi-
lateralen Vereinbarung M69 nach Rn. 2010 des ADR über die Beförderung von
Nitrocellulose der Rn. 2401 Ziff. 24b) in Großpackmitteln (IBC)

Die Multilaterale Vereinbarung M69 nach Rn. 2010 des ADR über die Beförderung von
Nitrocellulose der Rn. 2401 Ziff. 24b) in Großpackmitteln (IBC) (BGBl. III Nr. 159/1998) wurde von der
Slowakei am 30. September 1998 unterzeichnet.

Klima


